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Kategorien
• Schweizer Nachwuchsathletin des Jahres
• Schweizer Nachwuchsathlet des Jahres
• Schweizer Nachwuchsteam/-mannschaft des Jahres

Anzahl Nominierte
• Bis zu 5 in der Kategorie Schweizer Nachwuchsathletin 

des Jahres
• Bis zu 5 in der Kategorie Schweizer Nachwuchsathlet 

des Jahres
• Bis zu 3 in der Kategorie Schweizer Nachwuchs-

team/-mannschaft des Jahres

Kriterien allgemein
Schweizer Athlet*innen

Sportart
Nominiert werden können Athlet*innen, die eine von Swiss 
Olympic anerkannte Sportart praktizieren, für die der Ver-
band über ein klar definiertes und implementiertes Nach-
wuchskonzept verfügt. Pro Kategorie werden jeweils eine 
Athletin oder ein Athlet aus derselben Sportart nominiert. 
In ausserordentlichen Fällen kann eine zweite Athletin / ein 
zweiter Athlet derselben Sportart nominiert werden. 

Gewertete Resultate
• Junioren-EM (JEM)
• Junioren-WM (JWM)
• Youth Olympic Games (YOG)
• European Youth Olympic Festival (EYOF)
• Der für die betreffende Sportart am höchsten ge-

wichtete Wettkampf (gemäss Leistungsvereinbarung 
zwischen Verband und Swiss Olympic)

Es werden die Resultate der höchsten internationalen Nach-
wuchskategorie berücksichtigt.

Platzierung
Top 3

Wenn Anzahl Kandidat*innen > 5
Berücksichtigung von:
• Bedeutung des Wettkampfs (JWM/JEM/YOG/EYOF, 

Anzahl Teilnehmende und Nationen)
• Rang
• Olympisch oder nicht olympische Sportart
• Einstufung der Sportart
• Weitere Erfolge im gleichen Jahr

Wenn Anzahl Kandidat*innen < 5
Berücksichtigung von Top 8 Resultaten

Einmaligkeit
Athlet*innen, die den Nachwuchspreis gewonnen haben, 
können kein weiteres Mal für den Nachwuchspreis nomi-
niert werden.

Teams/Mannschaften können auch dann für die Auszeich-
nung «Schweizer Nachwuchsteam/-mannschaft» des Jah-
res nominiert werden, wenn sie bereits ausgezeichnet wur-
den, sofern sich die Teamzusammensetzung gegenüber 
dem Gewinnerjahr unterscheidet.

Wahlgremium
Jury (5 Personen)  40%
Medienvertreter*innen  40%
Online-Voting   20%

Zusammensetzung Jury
• Sporthilfe: Co-Präsident, Leiter Athletenförderung  
• Leiter Abteilung Sport, Leiter Swiss Olympic Team
• Swiss Olympic Athletes Commission: Präsident*in oder 

Vorstandsmitglied

Wahlprozedere 
Jury und Medienvertreter*innen
Die abstimmende Person kann pro Einzelkategorie einmal  
folgende Punktzahlen an eine nominierte Athletin oder  
einen nominierten Athleten vergeben:
• 5 Punkte 
• 4 Punkte
• 3 Punkte 
• 2 Punkte
• 1 Punkt 

Zudem kann die abstimmende Person einmal folgende 
Punktzahlen an ein nominiertes Team oder eine nominierte 
Mannschaft vergeben:
• 3 Punkte 
• 2 Punkte 
• 1 Punkt

Online-Voting
Die abstimmende Person kann pro Kategorie einen Punkt 
vergeben.

Preisgelder
Nachwuchsathletin des Jahres: CHF 12’000
Nachwuchsathlet des Jahres: CHF 12’000
Nachwuchsteam/-mannschaft des Jahres: CHF 15’000
Nominierte Einzelsportler*innen: je CHF 2’000
Nominierte Teams/Mannschaften: je CHF 2’500

Die Teilnahme an der Preisverleihung ist für alle Nomi-
nierten obligatorisch. Im Falle einer Abwesenheit aus ei-
nem wichtigen Grund (z. B. ein bedeutender Wettkampf 
im Ausland) muss sich die Athletin / der Athlet von einer 
Person aus dem engen Umfeld vertreten lassen, um das 
Preisgeld zu erhalten.

Sporthilfe Nachwuchspreis



Kategorien
• Meilleur espoir romand féminin
• Meilleur espoir romand masculin

Anzahl Nominierte
• Bis zu 3 pro Kategorie

Kriterien allgemein
Schweizer Athlet*innen mit Wohnsitz in den Kantonen Genf, 
Waadt, Neuenburg, Jura sowie Bern, Fribourg und Wallis 
(nur frankophone Teile).

Sportart
Nominiert werden können Athlet*innen, die eine von Swiss 
Olympic anerkannte Sportart praktizieren, für die der Verband 
über ein klar definiertes und implementiertes Nachwuchs-
konzept verfügt. Pro Kategorie werden jeweils eine Athletin 
oder ein Athlet aus derselben Sportart nominiert. In ausser- 
ordentlichen Fällen kann eine zweite Athletin / ein zweiter 
Athlet derselben Sportart nominiert werden.

Gewertete Resultate
• Junioren-EM (JEM)
• Junioren-WM (JWM)
• Youth Olympic Games (YOG) 
• European Youth Olympic Festival (EYOF)
• Der für die betreffende Sportart am höchsten ge-

wichtete Wettkampf (gemäss Leistungsvereinbarung 
zwischen 
Verband und Swiss Olympic)

Es werden die Resultate der höchsten internationalen Nach-
wuchskategorie berücksichtigt.

Platzierung
Top 10

Wenn Anzahl Kandidat*innen > 3
Berücksichtigung von:
• Bedeutung des Wettkampfs (JWM/JEM/YOG/EYOF, 

Anzahl Teilnehmende und Nationen)
• Rang
• Olympisch oder nicht olympische Sportart
• Einstufung der Sportart
• Weitere Erfolge im gleichen Jahr

Wenn Anzahl Kandidat*innen < 3
Berücksichtigung von Top 15 Resultaten

Einmaligkeit
Athlet*innen, die den Nachwuchspreis gewonnen haben, 
können ebenfalls für die Auszeichnung als Meilleur espoir  
romand nominiert werden.

Athlet*innen, die als Meilleur espoir romand f/m aus- 
gezeichnet worden sind, können kein weiteres Mal für die 
Auszeichnung nominiert werden. Für den Nachwuchspreis 
können sie nach wie vor nominiert werden.

Eine Athletin / ein Athlet kann im selben Jahr den Nachwuchs- 
preis und den Prix du Meilleur espoir romand gewinnen.

Wahlgremium
Jury (5 Personen)   40%
Medienvertreter*innen  40%
Online-Voting   20%

Zusammensetzung Jury
• Sporthilfe: Co-Präsident, Leiter Athletenförderung  
• Leiter Abteilung Sport, Leiter Swiss Olympic Team
• Swiss Olympic Athletes Commission: Präsident*in oder 

Vorstandsmitglied

Wahlprozedere
Jury und Medienvertreter*innen
Die abstimmende Person kann pro Kategorie einmal folgen-
de Punktanzahl an eine nominierte Athletin oder einen no-
minierten Athleten vergeben:
• 3 Punkte 
• 2 Punkte
• 1 Punkt

Online-Voting
Die abstimmende Person kann pro Kategorie einen Punkt 
an 
eine nominierte Athletin oder einen nominierten Athleten 
ver-
geben.

Preisgelder
Meilleur espoir romand féminin: CHF 6’000
Meilleur espoir romand masculin: CHF 6’000
Nominierte Einzelsportler*innen: je CHF 1’000

Die Teilnahme an der Preisverleihung ist für alle Nominierten 
obligatorisch. Im Falle einer Abwesenheit aus einem wichti-
gen Grund (z. B. ein bedeutender Wettkampf im Ausland) 
muss sich die Athletin / der Athlet von einer Person aus dem 
engen Umfeld vertreten lassen, um das Preisgeld zu erhal-
ten.

 
Meilleur espoir romand


